
Schüler schwänzt Aufsatz wegen Sonnenfinsternis
Beitrag von „Kreidequietscher“ vom 22. März 2015 13:35

Ein Auszug aus der Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am
Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen:

§ 1
Teilnahmepflicht und Schulversäumnis
(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen
der Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Bei
minderjährigen Schülern haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung
oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, bei berufsschulpflichtigen Schülern außerdem die für
die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von
Betrieben) oder deren Bevollmächtigte dafür zu sorgen, daß die Schüler diesen Verpflichtungen
Folge leisten.

(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler seiner Teilnahmepflicht nicht
nachkommt, ohne an der Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahmepflicht
befreit (§ 3) oder beurlaubt (§§ 4 und 5) zu sein.

§ 2
Verhinderung der Teilnahme
(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert,
ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der
Verhinderung unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind
für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder
Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Die Entschuldigungspflicht
ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung mündlich, fernmündlich, elektronisch oder
schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist
die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen.

(2) Befreiung wird nur auf rechtzeitigen Antrag gewährt. Für minderjährige Schüler
können Anträge schriftlich von den Erziehungsberechtigten, für volljährige Schüler von diesen
selbst gestellt werden. In dringenden Fällen können auch minderjährige Schüler mündliche
Anträge auf Befreiung stellen. Eines schriftlichen Antrages bedarf es ferner nicht, wenn eine
Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung des Schülers die Teilnahme am Unterricht oder
den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen offensichtlich nicht zuläßt.

(4) Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde sowie in den Fällen des Absatzes
2 Satz 4 entscheidet der Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen

1
https://www.lehrerforen.de/thread/40367-sch%C3%BCler-schw%C3%A4nzt-aufsatz-wegen-
sonnenfinsternis/?postID=360877#post360877

https://www.lehrerforen.de/thread/40367-sch%C3%BCler-schw%C3%A4nzt-aufsatz-wegen-sonnenfinsternis/?postID=360877#post360877
https://www.lehrerforen.de/thread/40367-sch%C3%BCler-schw%C3%A4nzt-aufsatz-wegen-sonnenfinsternis/?postID=360877#post360877


Schulveranstaltung der Klassenlehrer. In den übrigen Fällen entscheidet über
Befreiungen der Schulleiter.
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